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Informationen zum Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von dem Alterserfordernis: 
 
 
- Antrag wird von den Eltern gestellt 
- Vorstand muss den Antrag mit Genehmigen 
 
- Kostenübernahme der Gebühren des Landratsamtes Erding geht auf die Eltern über 
  Kosten derzeitig (Stand: Dezember 2023): 
  20 € zusätzlich Auslagen über 4,35 € für Postzustellung  
 
- Im Antrag müssen die geistige und körperliche Eignung durch die Eltern bestätigt werden 

Ohne Vorlage eines Gesundheitsattestes liegt die endgültige Genehmigung bei der Behörde. 
Grundsätzlich wird bei Kindern zwischen 10 und 12 Jahren darauf verzichtet. Voraussetzung ist aber, 
dass neben der schießsportlichen auch die geistige und körperliche Eignung gegenüber der 
Waffenbehörde auf andere Weise glaubhaft gemacht wird. 

 
- Das Kind wird von beauftragten des Vereines beurteilt und durch den 1. Schützenmeister wird bestätigt, 

das der Schießbetrieb unter Obhut Verantwortlicher und zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen 
geeigneter Aufsichtspersonen erfolgt. Zudem muss eine schießsportliche Begabung bestätigt werden. 

 
1) Antrag wird ausgefüllt und an die Schützengesellschaft zur weiteren Bearbeitung vorgelegt. 
2) Die SG Waldperle leitet den Antrag an das Landratsamt weiter 
3) Genehmigungsverfahren - Entscheidung erfolgt über das Landratsamt Erding 
    - Eltern und der Vorstand werden schriftlich über das Ergebnis informiert. 
4) Die erteilte Erlaubnis endet mit dem 12. Geburtstag des Kindes. 
   (Ausnahmegenehmigung ab dann nicht mehr nötig) 
 
 
Antrag ist im Downloadbereich der Homepage verfügbar: 

 


